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RS Vwgh 1994/4/22 93/02/0313
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.04.1994

Index

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §84 Abs2;

Rechtssatz

Ist vom Vorliegen einer Werbung auszugehen, kommt es darauf, in welchem Umfang die Aufmerksamkeit der

Straßenbenützer durch die Werbung beeinträchtigt wird, nicht mehr an.
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